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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.2003

Norm

ZPO §232 Abs1

ASGG §84

Rechtssatz

Im Fall des § 84 ASGG tritt mit der Einbringung der Klage beim beklagten Versicherungsträger Gerichtsanhängigkeit der

Klage ein, hat doch der Versicherungsträger dabei die Funktion einer Posteinlaufstelle und gilt die Klage als beim

zuständigen Gericht eingebracht.
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